
SATZUNG DER STADT OSTSEEBAD KÜHLUNGSBORN

über die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 Wohngebiet "Holmblick"

nördlich des Grünen Weges in Kühlungsborn

Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990,

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509)

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 3, 4 BauNVO)

Reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO)

                         

                        Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Nummer des Baufeldes

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 19, 20 BauNVO)

      Grundflächenzahl

        II               Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

       o                offene Bauweise
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Tabelle: Festsetzungen je Baufeld
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Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

                         Straßenbegrenzungslinie

Verkehrflächen besonderer Zweckbestimmung :

Verkehrsberuhigte Mischverkehrsfläche

Fußweg

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbe-

seitigung sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Trafo

Hauptversorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Hauptversorgungsleitung Gas HD DN 200, unterirdisch

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                         Grünflächen

Spielplatz, öffentlich

Hausgarten, privat

Schutzgrün, privat

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepfanzungen

Sonstige Planzeichen

mit Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsbetriebe zu

belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind -

Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 2. Änderung des

Bebauungsplanes  Nr. 10 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Bebauungsplanes

Nr. 10 in der Fassung der 1. Änderung (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2. Nachrichtliche Übernahmen

         

    Bodendenkmale (§ 9 Abs. 6 BauGB)

3. Darstellungen ohne Normcharakter

Bd

3. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene bauliche Anlagen, aus Flurkarte

vorhandene bauliche Anlagen, aus Luftbild

vorhandene bauliche Anlagen, aus Lageplänen     

                        

                        vorhandene Flurstücksgrenzen

                        Flurstücksnummern

Hausnummer                         
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